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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bauausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Gemeinderat 
folgenden Beschluss: 
 
Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 
 
a) der Radwege in den Ausgleichsflächen A1, A2 und E 3 mit einem Volumen von 
1.190.000 € und stellt dafür überplanmäßige Mittel in Höhe 330.000€ bereit sowie 
 
b) der Fuß-und Radwegebrücke über die Speyerer Straße mit einem Volumen von 
1.300.000 €. und erhöht die vorliegende Maßnahmegenehmigung von 800.000 € auf 
1.300.000 €. 
 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 330.000 € bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage, Teilhaushalt Amt 66, Seiten 11 und 
29). 

 

Anlagen zur Drucksache: 

 Nummer: Bezeichnung  

 A 01 Übersichtsplan 
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Sitzung des Bauausschusses vom 16.10.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 16.10.2012 

6 Radwegenetz Bahnstadt 
- Radwege in den Ausgleichsflächen und Brücke über die Speyerer Straße -; Maß-
nahmengenehmigung und überplanmäßige Mittelbereitstellung  
Beschlussvorlage 0418/2012/BV 

Zu Beginn der Sitzung bittet Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel, die Anlage 01 zur 
Drucksache 0418/2012/BV gegen die als Tischvorlage verteilte neue Anlage 01 auszu-
tauschen. Die versandte Anlage enthalte einen Fehler. 

Die Pläne zur Vorlage sind im Sitzungssaal ausgehängt. 

Herr Weber, Leiter des Tiefbauamtes, erläutert die Vorlage. Insbesondere geht er auf die 
Kostensteigerung für die Errichtung der Fuß- und Radwegebrücke Speyerer Straße sowie 
die, entgegen der ursprünglichen Planung, nun doch umzusetzenden Beleuchtung der 
Radwege ein. Ursache für die Erhöhung des bisherigen Projektkostenansatzes der Brü-
cke seien die vorhandene Kontaminierung des Bodens, sowie vom beauftragten Planer 
zu niedrig angesetzte Kosten. 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel erläutert, dass die Brücke unter anderem eine 
wichtige Schulwegeverbindung darstelle und der Bau in 2013 abgeschlossen sein solle. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadträtin Spinnler, Stadträtin Hommelhoff, Stadtrat Wetzel, Stadträtin Dr. Lorenz, Stadt-
rätin Dr. Meißner, Stadträtin Marggraf, Frau Dr. Ziegler vom Beirat für Menschen mit Be-
hinderung, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz  

Folgende Punkte werden angesprochen: 

 Sei großzügiger geplant worden, da sich die Zuschüsse vom Land erhöht hätten? 

 Fuß- und Radweg seien durch zweireihige Granitstreifen getrennt, dies  könne ei-
ne Sturzgefahr darstellen. 

 Der Radweg sei zu schmal. Radfahrer würden auf den Fußweg ausweichen und 
die Fußgänger damit gefährden. 

 Da weniger Fußgänger als Radfahrer den Weg nutzen würden, könne der Fuß-
weg zu Gunsten der Radfahrer schmaler gestaltet werden. 

 Laut Planungen verlaufe der Radweg quer über die Terrassen, bedeute dies, 
dass die Fußgängerwege am Rand verlaufen? 

 Für den Abschnitt A1, der auch ein Eidechsengebiet sei, sei die Verlegung von 
weißem Granit geplant. Dies berge das Risiko, dass die Eidechsen auf der Straße 
säßen und überfahren werden könnten.  

 Im Abschnitt A2 führe der vorhandenen Radweg unterhalb der Gleise entlang. 
Wie gestalte sich der weitere Verlauf? 

 Sei die Verwendung von Granit notwendig? Die Verlegung von gutem Asphalt sei 
günstiger und für Radfahrer angenehmer zu befahren. Granitsteine hätten zudem 
die Eigenschaft sich nach einigen Jahren abzusenken, dies sei in Neuenheim zu 
beobachten. 
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 Positiv sei, dass die Radwegeplanung die vorhandenen Lücken schließe. 

 Unklar sei die Kostensteigerung für die Errichtung der Brücke. Welche Möglich-
keiten gebe es, die Kosten zu senken? Müssten dazu gestalterische Abstriche 
gemacht werden? 

 Der Maßnahme sei zuzustimmen, eine repräsentative Brücke sei an diesem wich-
tigen Stadteingang wichtig, auch sei dies eine zeitliche Frage. 

 Herr Weber erläutert, dass der Förderantrag beim Land mit den aktuellen Kostenansät-
zen gestellt sei. Die Granitsteine würden geschnitten und bündig eingereiht, so dass die-
se keine Sturzgefahr für Radfahrer darstellen werden. Zum Schutz der Eidechsen werde 
auf der Fuß- und Radwegbrücke über die Speyerer Straße ein Eidechsentunnel montiert. 
Die veranschlagten Mehrkosten für die Brücke ergäben sich aus den Grundkosten, unter 
anderem für den Mehraufwand zur Vorbereitung des Baugrundes, die Pfahlgründung so-
wie die Verkehrsführung, Abstriche an der Gestaltung würden die Kosten nur unwesent-
lich senken. 

Herr Thewalt, Leiter des Verkehrsmanagements, erläutert, dass der Radweg aus der 
Bahnstadt kommend, über die Speyerer Brücke führend auf die bereits vorhandenen 
Radwege, teilweise über Rampen, führe. Die Granitsteine der Trennlinie würden, anders 
als in Neuenheim mit 3 x 4 cm Mosaikmuster, eine Größe von 10 x 10 cm haben. Der 
Radweg selbst werde in Asphalt umgesetzt, dies basiere auf der Planung der Land-
schaftsplaner. Da es sich voraussichtlich um einen schnellen Radweg handle, sei eine 
strikte, gut erkennbare Trennung zwingend notwendig, um Fußgänger auf der Promena-
de nicht zu gefährden. Die Granitsteine seien auch eine wichtige Markierung für sehbe-
hinderte Menschen. Der Radweg auf der Promenade werde direkt am Feldrand, der Fuß-
gängerweg mit Bänken auf der Bahnstadtseite angelegt. 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel erläutert, dass die Förderung des Landes gede-
ckelt sei, unabhängig was die Maßnahmen letztendlich kosten werden. Eine Änderung 
der Förderrichtlinien gebe es nicht. Wichtige Aspekte bei der Mehrfachbeauftragung für 
die Fuß- und Radwegebrücke seien die Wirtschaftlichkeit und die Gestaltung gewesen, 
dies solle nicht angetastet werden. Es sei fraglich, ob ein breiterer Radweg verhindere, 
dass die Radfahrer auch den Fußweg nutzen werden. Die Errichtung von unüberfahrba-
ren Barrieren sei nicht sinnvoll, da die hier das Verletzungsrisiko für die Radfahrer zu 
hoch sei. 

Nach Beendigung der Beratung stellt Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel den Be-
schlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung 

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
 



 

Drucksache: 0418/2012/BV ... 
00226683.doc 

 
 

- 2.4 - 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.11.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.11.2012 

5 Radwegenetz Bahnstadt - Radwege in den Ausgleichsflächen und Brücke über der 
Speyerer Straße -; Maßnahmengenehmigung und überplanmäßige Mittelbereitstel-
lung  
Beschlussvorlage 0418/2012/BV  

Stadtrat Cofie-Nunoo bittet darum, die Punkte des Beschlussvorschlages getrennt abzu-
stimmen. Er habe diese Variante der Fuß- und Radwegebrücke abgelehnt und wolle da-
her beim Punkt b nicht zustimmen. 

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt Oberbürgermeister Dr. Würzner Punkt a) 
des Beschlussvorschlages der Verwaltung wie folgt zur Abstimmung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

a) der Radwege in den Ausgleichsflächen A1, A2 und E 3 mit einem Volumen von  
1.190.000 € und stellt dafür überplanmäßige Mittel in Höhe 330.000€ bereit. 

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 330.000 € bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage, Teilhaushalt Amt 66, Seiten 11 und 
29). 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen  

Im Anschluss stellt Oberbürgermeister Dr. Würzner den Punkt b) zur Abstimmung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

b) der Fuß-und Radwegebrücke über die Speyerer Straße mit einem Volumen von 
1.300.000 €. und erhöht die vorliegende Maßnahmegenehmigung von 800.000 €  
auf 1.300.000 €. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit einer Enthaltung 

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

a) der Radwege in den Ausgleichsflächen A1, A2 und E 3 mit einem Volumen von  
1.190.000 € und stellt dafür überplanmäßige Mittel in Höhe 330.000€ bereit sowie 
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b) der Fuß-und Radwegebrücke über die Speyerer Straße mit einem Volumen von 
1.300.000 €. und erhöht die vorliegende Maßnahmegenehmigung von 800.000 €  
auf 1.300.000 €. 

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 330.000 € bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage, Teilhaushalt Amt 66, Seiten 11 und 
29). 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 29.11.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 29.11.2012 

5 Radwegenetz Bahnstadt - Radwege in den Ausgleichsflächen und Brücke über der 
Speyerer Straße -; Maßnahmengenehmigung und überplanmäßige Mittelbereitstel-
lung  
Beschlussvorlage 0418/2012/BV  

Oberbürgermeister Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis der Haupt- und Finanz-
ausschusssitzung vom 14.11.2012 hin. Dort wurden die Punkte a) und b) des Beschluss-
vorschlags der Verwaltung getrennt abgestimmt. 

Stadtrat Cofie-Nunoo bittet auch heute um getrennte Abstimmung der beiden Punkte.  

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.  

Der Oberbürgermeister ruft zur Abstimmung auf: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

a) der Radwege in den Ausgleichsflächen A 1, A 2 und E 3 mit einem Volumen von  
1.190.000 € und stellt dafür überplanmäßige Mittel in Höhe 330.000 € bereit. 

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 330.000 € bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage, Teilhaushalt Amt 66, Seiten 11 und 
29). 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen  

Danach stellt Oberbürgermeister Dr. Würzner den Punkt b) zur Abstimmung: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

b) der Fuß-und Radwegebrücke über die Speyerer Straße mit einem Volumen von 
1.300.000 €. und erhöht die vorliegende Maßnahmegenehmigung von 800.000 €  
auf 1.300.000 €. 

Abstimmungsergebnis: mit 26 : 0 : 4 Stimmen beschlossen 
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Beschluss des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat genehmigt als Bestandteil des Radwegenetzes Bahnstadt den Bau 

a) der Radwege in den Ausgleichsflächen A 1, A 2 und E 3 mit einem Volumen von  
1.190.000 € und stellt dafür überplanmäßige Mittel in Höhe 330.000 € bereit sowie 

b) der Fuß-und Radwegebrücke über die Speyerer Straße mit einem Volumen von 
1.300.000 €. und erhöht die vorliegende Maßnahmegenehmigung von 800.000 €  
auf 1.300.000 €. 

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 330.000 € bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage, Teilhaushalt Amt 66, Seiten 11 und 
29). 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

QU 2 + 
Investitionen fördern, die einen gleichermaßen sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Nutzen aufweisen 

  Begründung: 

  

Radwege und Brücke verbinden niveaufrei die Bereiche östlich und west-
lich der Speyerer Straße und ermöglichen damit eine Querung von der 
Bahnstadt in Richtung Weststadt, dem Schulbereich Rohrbacher Straße 
und dem Stadtzentrum. Nebenbei wird die ungehinderte Nutzung des Fahr-
rades auf separaten Flächen ermöglich. Ein Umsteigen auf das Fahrrad 
anstelle der Nutzung des motorisierten Individualverkehrs führt zu ökologi-
schen und ökonomischen Verbesserungen. Eine gute Fahrradanbindung 
an bestehende Stadtteile führt zu einer hohen Qualität des Stadtteils und 
damit zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. 
 

  Ziel/e: 

UM 6 + 
Biotop- und Artenschutz unterstützen, Vielfalt der Landschaft erhalten und 
fördern 

  Begründung: 

  

Die Brücke verbindet die Lebensräume der Eidechsen zwischen den ver-
schiedenen Ausgleichsflächen östlich und westlich der Speyerer Straße. 
Die Vernetzung der Ausgleichsflächen ist ökologisch sinnvoll und dient dem 
Artenschutz. 

  Ziel/e: 

MO 1,2 + 
Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern, Minderung der 
Belastung durch den motorisierten Verkehr 

  Begründung: 

  

Radwege und Brücke verbinden den Stadtteil mit der Weststadt und weite-
ren Stadtteilen. Sie fördern den alternativen Verkehr und ermöglichen einen 
Umstieg durch die Erweiterung des Angebots an hochwertigen alternativen 
Verkehrsflächen. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine  

B. Begründung: 

Die „Etablierung des Fahrrads als Leitverkehrsmittel in der Bahnstadt“ ist ein wesentlicher Baustein 
des Projekts Bahnstadt. Die in der Anlage 1 dargestellte Radwegeverbindung stellt einen bedeu-
tenden Bestandteil des Radwegenetzes in der Bahnstadt dar.  

Er umfasst den Bau von Radwegen im Verlauf der Promenade (E2), der Brücke über die Speyerer 
Straße, des Abschnittes zwischen Speyerer Straße und Kirchheimer Weg (E3) sowie in den Aus-
gleichsflächen (A1 und A2). 
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Durch den Bau der Radwege wird eine 

- Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer durch eigene Verkehrsflächen 

- direkte Radverkehrsführung zu den Stadtteilen Weststadt, Südstadt und Rohrbach sowie 

- Erhöhung der Leistungsfähigkeit bei der Verkehrsabwicklung, insbesondere keine Behinderung 
von Fahrzeug- und Radfahrverkehr  

erreicht und somit insgesamt die Flüssigkeit des Verkehrs gefördert. 

Planung und Bau der Radwege erfolgen nach den für die Bahnstadt festgelegten Grundsätzen des 
barrierefreien Bauens. Bei der Festlegung dieser Grundsätze war der Beirat für Menschen mit Be-
hinderung beteiligt. 

Radweg auf der Promenade 

Zwischen dem westlichen Ende an der Eppelheimer Straße und der Speyerer Straße ist in der 
Grünanlage der Promenade der Fuß- und Radweg mit einer Länge von rund 1,4 km integriert. Er 
übernimmt in diesem Abschnitt die Sammel- und Verteilerfunktion in der Bahnstadt und die An-
schlüsse in westlicher Richtung nach Pfaffengrund und weiter nach Eppelheim, in östlicher Rich-
tung über die noch zu realisierende Fuß- und Radwegbrücke über die Speyerer Straße zum S-
Bahn-Haltepunkt Weststadt/Südstadt und in die Innenstadt und nach Süden zum Nahversorgungs-
zentrum Rohrbach und weiter Richtung Schulen und Leimen. 

Die Herstellung des Fuß- und Radweges erfolgt gemeinsam mit der Promenade und ist in zwei 
Bauabschnitte unterteilt. Der 1. Bauabschnitt (östlich der Pfaffengrunder Terrasse bis Brücke 
Speyerer Straße, Länge ca. 600 m) soll umgehend begonnen werden. Der 2. Bauabschnitt (west-
lich der Pfaffengrunder Terrasse bis Eppelheimer Straße, Länge ca. 800 m) folgt entsprechend 
dem Baufortschritt und dem damit zusammenhängenden Baustellenverkehr. 

Der Fuß- und Radweg hat eine Gesamtbreite von 5,85 m, wobei der Radweg durch einen zweirei-
higen Granitstreifen vom Gehweg baulich und optisch getrennt wird. Der Radweg hat eine Breite 
von 2,50 m. 
Im Bereich der Schwetzinger Terrasse, Pfaffengrunder Terrasse und Eppelheimer Terrasse wird 
zur Sicherheit der Fußgänger der Radweg über die Platzfläche geführt. 

Für den Radweg auf der Promenade liegt bereits eine Ausführungsgenehmigung des Gemeinde-
rats vom 19.04.2012 im Rahmen der Ausführungsgenehmigung zum Ausbau der "Promenade" vor 
(DS 0088/2012/BV). 
Die Finanzierung erfolgt durch die EGH (Erschließungs– und Ordnungsmaßnahmenvertrag) über 
das Treuhandvermögen Bahnstadt. 
Ebenso liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den zuschussunschädlichen Baubeginn vor.  

Radwege auf den Flächen A1, A2 und E3 

In den Flächen A1, A2 und E3 sind Radverkehrsverbindungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2,1 
km geplant. Die beiden Hauptäste teilen sich trompetenförmig auf und verlaufen in südlicher und 
nördlicher Richtung. Die Breite der Wege beträgt 3,0 m. Die Radwege werden komplett beleuchtet. 

Der südliche Ast (A2) erstreckt sich zwischen Felix- Wankel-Straße und Kirchheimer Weg. Der 
nördliche Ast (A1) reicht von dem Kirchheimer Weg bis zur Rohrbacher Straße bzw. Liebermann-
straße. 
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Mit dem Abschnitt E3 wird die Verbindung zwischen dem westlichen Ende des Teilstücks A1 + A2 
(in Höhe des Kirchheimer Weges) und der Brücke über die Speyerer Straße hergestellt. 
Auf der Brücke über die Straße Kirchheimer Weg (Straßenbahnlinie 26) muss ein Berührungs-
schutz zur Oberleitung errichtet werden. 

Die Kosten gestalten sich wie folgt: 

Baukosten (einschl. Beleuchtung) 1.015.000 € 

Baunebenkosten 70.000 € 

Unvorhersehbares 105.000 € 

Gesamtkosten Radwege: 1.190.000 € 

A1/A2: 
Planmäßige Mittel stehen im Teilhaushalt 66 in den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von 305.000 € 
zur Verfügung. Weitere 305.000 € sind für die Jahre 2013 und 2014 vorgesehen. Für eine umge-
hende Ausschreibung sind daher neben der Maßnahmengenehmigung überplanmäßige Mittel in 
Höhe von  330.000 € erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei PSP 
8.66110917.700 (Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage). 

Ein Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums über 130.500 € liegt für die Radwege auf 
den Flächen A1, A2 bereits vor.  

E 3: 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 250.000 € stehen im Treuhandvermögen Bahnstadt zur Ver-
fügung. Für den Radweg auf der Fläche E 3 liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den 
zuschussunschädlichen vorzeitigen Baubeginn vor. 

Fuß- und Radwegebrücke Speyerer Straße 

Basierend auf einem Wettbewerb hat der Gemeinderat am 06.10.2011 (DS 0258/2011/BV) be-
schlossen, das Büro Harrer Ingenieure, Stuttgart, mit der weiteren Planung einer Brücke über die 
Speyerer Straße zu beauftragen. Neben Fußgängern und Radfahrern soll sie auch Eidechsen die 
Möglichkeit bieten, die Straße zu überqueren. Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs wurden die Bau-
kosten mit 800.000 € abgeschätzt. 

Die Fortschreibung der Planung in der Entwurfsphase unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
geotechnischen Gutachtens und der abfalltechnischen Untersuchung führte zu einer beträchtlichen 
Erhöhung des bisherigen Projektkostenansatzes von brutto 800.000 € auf brutto 1.300.000 €. 
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Die Kosten gestalten sich nunmehr wie folgt: 

Baukosten 980.000 € 

Baunebenkosten 200.000 € 

Unvorhersehbares 120.000 € 

Gesamtkosten Brücke: 1.300.000 € 

Die Baumehrkosten lassen sich in folgende Bereiche einordnen: 

 Überarbeitete Mengenansätze und technische Ausführungsdetails des Planers im Zuge der 

Entwurfsplanung (Anteil Baumehrkosten: ca. 155.000 € bzw. 39 %) 

Die Baumehrkosten in Höhe von 155.000 € gegenüber den Ansätzen des Wettbewerbs 

ergibt sich aus der Fortschreibung der Planung in der Entwurfsphase gegenüber der Vor-

planung und den überarbeiteten Mengenansätzen und technischen Ausführungsdetails. 

Wesentliche Kotenanteile bilden die Kostenhöhe für die Verkehrssicherung und eine groß-

räumige Verkehrshinweisbeschilderung der Baumaßnahme, Erdmengenansätze nach 

exakter Geländevermessung, zusätzlicher Korrosionsschutz der Stahlbauteile und der er-

höhten Baustelleneinrichtungskosten aufgrund der gesamten Baukostenerhöhung. 

 Berücksichtigung der Ergebnisse der geotechnischen und abfalltechnischen Untersuchung 

und Kostensteigerung am Markt (Anteil Baumehrkosten: ca. 129.000 € bzw. 33 %) 

Die Baumehrkosten ergeben sich aus den Ergebnissen der geotechnischen und abfalltech-

nischen Untersuchungen aufgrund  

- nicht tragfähigem Untergrund zur Gründung der Widerlager 

- Erkundung von Anteilen der Bodenklasse 6 

- Entsorgungskosten von kontaminiertem Bodenaushub 

- Lieferung von Ersatzbodenmaterial 

Des Weiteren sind zwischenzeitlich Stahlpreiserhöhungen am Markt berücksichtigt, die je-

doch starken Schwankungen unterliegen. 

 Gestaltungs- und technische Details im Zuge der Entwurfsplanung (Anteil Baumehrkosten: 

ca. 83.000 € bzw. 21 %) 
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Die aufgeführten Maßnahmen dienen der Verbesserung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks, 

geringerem Instandhaltungsaufwand und Integration technischer Details zur Wahrung des 

Gesamterscheinungsbildes der Brücke: 

- Identische Ausführung der Geländerhöhe durch Anpassung des Eidechsenkanals 

- Handlauf und Brückenentwässerung in Edelstahl 

- Ausführung des Brückenbelages in Gussasphalt 

- Natursteinpflaster unterhalb der Brücke 

 Zusätzliche technische Maßnahmen der Oberflächenwasserrückhaltung (Anteil Baumehr-

kosten: ca. 30.000 € bzw. 7 %) 

Für die Brückenentwässerung sind außerplanmäßig Rückhaltemaßnahmen für das Ober-

flächenwasser erforderlich, da die Anschlussleitungen der vorhandenen Straßenentwässe-

rung das anfallende Oberflächenwasser des Brückenbauwerks nicht ungedrosselt abführen 

können. 

Einsparpotentiale konnten auf dem Sektor von Gestaltungs- und Ausführungsdetails in der 

Größenordnung von brutto ca. 66.000 € erzielt werden. 

Für die Brücke über die Speyerer Straße liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den 

zuschussunschädlichen vorzeitigen Baubeginn vor. 

Ursprünglich waren für den Bau der Radwegebrücke im Treuhandvermögen Bahnstadt 610.000 € 
vorgesehen. Mit DS 0258/2011/BV wurden durch den Gemeinderat 190.000 € überplanmäßig zur 
Verfügung gestellt, um die sich aus dem Wettbewerb ergebenden Mehrkosten in dieser Höhe aus-
zugleichen. Die konkretisierte Planung weist nun einen Gesamtmittelbedarf in Höhe von 1.300.000 
€ aus. Demnach fehlen dem Treuhandvermögen Bahnstadt weitere 500.000 € zur Finanzierung 
dieser Maßnahme. Diese sollen aus den im städtischen Haushalt 2013/14 vorzusehenden Mitteln 
für Infrastrukturmaßnahmen Bahnstadt ausgeglichen werden.  

Weiteres Vorgehen: 
Auf dieser Grundlage können die Maßnahmen umgehend ausgeschrieben werden. Die bauliche 
Umsetzung ist ab dem 2. Quartal 2013 vorgesehen und mit der Inbetriebnahme der Brücke vo-
raussichtlich im November 2013 abgeschlossen. 

Wir bitten um Zustimmung. 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
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